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See the notice on TED website 121513-2020 - Result
Germany-Salzgitter: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 51/2020 12/03/2020
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit
Postal address: Willy-Brandt-Straße 5
Town: Salzgitter
NUTS code: DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt
Postal code: 38226
Country: Germany
Contact person: Z 6 – Einkauf
E-mail: vergabestelle@bfe.bund.de

:Internet address(es)
Main address: http://www.bfe.bund.de

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

Main activity
Environment

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Endlager Konrad – Sachverständiger für Strahlenschutz
Reference number: 7015-19

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Endlager Schacht Konrad: Unterstützung der Atomrechtlichen Aufsicht als hinzugezogener 
Sachverständiger gemäß § 20 AtG für Strahlenschutz.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 425 250,00 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/121513-2020
mailto:vergabestelle@bfe.bund.de?subject=TED
http://www.bfe.bund.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2. Description

Place of performance
NUTS code: DE912 Salzgitter, Kreisfreie Stadt

Description of the procurement
1. Gegenstand der Vergabe
Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) ist gemäß § 23d Satz 1 Nr. 2 
Atomgesetz (AtG) zuständig für die Aufsicht über Anlagen des Bundes nach § 9a Abs. 3 Satz 
1 AtG und die Schachtanlage Asse II nach § 19 Abs. 5 AtG. Als atomrechtliche Aufsicht ist es 
u.a. zuständig für die Überwachung des im Bau befindlichen Endlagers Schacht Konrad. Das 
Endlager Schacht Konrad wird von der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) auf 
Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses Konrad (PFB) aus dem Jahr 2002 errichtet. Der 
PFB gestattet die Errichtung und den Betrieb des Bergwerks Konrad in Salzgitter als Anlage 
zur Endlagerung fester oder verfestigter radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung. Für den Betrieb von Schacht Konrad als konventionelles Bergwerk gelten 
die bergrechtlichen Anforderungen, welche von den zuständigen Bergbehörden des Landes 
überwacht werden. Darüber hinaus gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen aus dem 
Atom- und Strahlenschutzrecht, welche in den Planungsunterlagen des PFB berücksichtigt 
und von der zuständigen Planfeststellungsbehörde des Landes mit Erlass des PFB – zum Teil 
mit Nebenbestimmungen versehen – als ausreichend erfüllt bestätigt worden sind.
Aufgabe der atomrechtlichen Aufsicht des BfE ist es zu überwachen, dass die atomrechtlichen 
Vorgaben und Nebenbestimmungen des PFB auf Basis des aktuell gültigen Regelwerks von 
der BGE eingehalten werden.
Die Anforderungen an den Strahlenschutz sind in den Genehmigungsunterlagen beschrieben. 
Diese wurden aus der Störfallanalyse des Planfeststellungsverfahrens und den bau- und 
bergrechtlichen Vorschriften sowie den technischen (DIN-Normen usw.) und kerntechnischen 
(z. B. StrlSchG) Regelwerken abgeleitet. Die Einhaltung der Anforderungen ist durch die 
bauherrenseitige Verpflichtung zur Durchführung von Prüfungen und Abnahmen gewährleistet. 
Inhalt und Umfang dieser Prüfungen sind in den Nebenbestimmungen des 
Planfeststellungsbeschlusses Konrad und den unter Punkt 9 zitierten 
Genehmigungsunterlagen näher geregelt.
Zielsetzung der zu erbringenden Sachverständigenleistung ist die Bewertung der vom 
Bauherrn vorgelegten Ausführungsplanungen im Hinblick auf die Einhaltung der 
genehmigungsrechtlich vorgegebenen Anforderungen. Des Weiteren sind erstellte Programme
/Prüfanweisungen für die Durchführung von baubegleitenden 
Qualitätssicherungsmaßnahmen, von Funktions-, Abnahme- sowie Wiederholungsprüfungen 
sowie von Programmen zur Inbetriebsetzung von Anlagenteilen, Systeme und Komponenten 
mit Anforderungen an den Strahlenschutz auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen.
Zur Teilnahme an Funktions- und Abnahmeprüfungen und Inbetriebsetzungen kann eine 
Befahrung der Anlage erforderlich werden. Der Auftraggeber behält sich vor, zu 
Fragestellungen, die eine Klärung vor Ort bedürfen, den Sachverständigen zur Unterstützung 
hinzuzuziehen. Daher ist mit Anfahrten zur Baustelle verteilt über die gesamte Bauzeit zu 
rechnen.
2. Offenes Verfahren
Das Vergabeverfahren wird in einem offenen Verfahren (§15 VgV) durchgeführt.
Mit Angebotsabgabe haben die Bietenden u. a. ein Konzept zur Projektorganisation 
einzureichen.
Nähere Informationen sind den Vergabeunterlagen, insbesondere den 
Bewerbungsbedingungen zu entnehmen.
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3. Vergabeunterlagen
Die Vergabeunterlagen werden unverzüglich nach Erscheinen dieser Bekanntmachung im EU-
Amtsblatt um das Aktenzeichen des Amtsblatts ergänzt und für den Direktabruf auf der 
Vergabeplattform freigeschaltet.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität der angebotenen Leistung (Projektteam 45 % und Konzept 
Projektorganisation 15 %) / Weighting: 60
Price - Weighting: 40

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 228-559560

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 7015-19

Title:
Endlager Konrad – Sachverständiger für Strahlenschutz

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
11/02/2020

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/559560-2019
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V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: TÜV Nord EnSys GmbH & Co. KG
Town: Hannover
NUTS code: DE929 Region Hannover
Postal code: 30519
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 425 250,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 228-94990
Fax: +49 228-9499163
Internet address: https://www.bundeskartellamt.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus § 160 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). § 160 GWB lautet:
„§ 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein,
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht,
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 

mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
https://www.bundeskartellamt.de
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VI.5.

innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“

Date of dispatch of this notice
10/03/2020


